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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.09.2001

Norm

ASGG §89 Abs2

Rechtssatz

Auch Urteile mit Formulierungen wie "Der Sozialversicherungsträger ist schuldig, die (begehrte) Leistung 'im

gesetzlichen Ausmaß' zu erbringen", sind als feststellende Grundurteile im Sinne des § 89 Abs 2 ASGG zu deuten.

Entscheidungstexte

10 ObS 178/01a

Entscheidungstext OGH 25.09.2001 10 ObS 178/01a

10 ObS 65/02k

Entscheidungstext OGH 18.06.2002 10 ObS 65/02k

Vgl auch; Beisatz: Dieser Urteilsspruch ist mangels Verurteilung zu einer Pensionsleistung in einer bestimmten

(endgültigen) Höhe kein exekutionsfähiges Leistungsurteil, sondern ein unrichtig formuliertes, das Klagebegehren

nur dem Grunde nach zu Recht bestehend erkennendes, daher lediglich feststellendes Grundurteil im Sinn des

§89 Abs2 ASGG. (T1)
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